
Delegiertenversammlung am 08.11.2023 
 

Antrag eines Mitglieds des TBV Unterfranken auf  

Änderung des Heilberufekammergesetzes 
 

Ich beantrage das bayerische Heilberufekammergesetz (und in der Folge auch die Berufsordnung) 

dergestalt zu ändern, dass sich Tierarztpraxen und andere tierärztliche Einheiten (Tierklinik, 

tierärztliche Kleintierklinik etc.) zu mindestens 51 % in Besitz eines dort auch vor Ort tätigen Tierarztes 

befinden müssen. 

 

Abstimmung: 
Soll dem Antrag bezüglich der Änderung des HKaG stattgegeben werden. 


